
 

 

Vorprüfungsbescheid Einwohnergemeinde Allschwil 
Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen 

 
Liestal, 31. August 2023 / ksa 

 
Vorbemerkungen 
 

Nach Durchführung der Vorprüfung kann unter Vorbehalt der Umsetzung aller in der nachfolgenden 
Tabelle als zwingend bezeichneten Anmerkungen die Genehmigung des Reglements in Aussicht 
gestellt werden. 
Die § 2 und 5 können in der vorgelegten Version nicht genehmigt werden; aus diesem Grund ist ein 
genehmigungsfähiger Vorschlag beigefügt. Detaillierte Informationen können den Kommentaren in 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 
 

Dieser Vorprüfungsbescheid bindet das Kantonale Sozialamt nicht im Hinblick auf das spätere Ge-
nehmigungsverfahren. 
 
 
Materielle Anmerkungen 

 

Vorlage Allschwil Musterreglement Vorschlag KSA Kommentar KSA 

Der Einwohnerrat erlässt 
gestützt auf § 47 Abs. 1 
Ziff. 2 Gemeindegesetz 
sowie § 10 des Gesetzes 
über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen und § 
1 Abs. 1 der Verordnung 
zum Mietzinsbeitragsge-
setz folgendes Regle-
ment betreffend die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen. 

Die Gemeindeversamm-
lung XY beschliesst ge-
stützt auf § 47 Abs. 1 Ziff. 
2 Gemeindegesetz 1  so-
wie § 10 des Gesetzes 
über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen2 und § 
1 Abs. 1 der Verordnung 
zum Mietzinsbeitragsge-
setz3: 

Der Einwohnerrat erlässt 
gestützt auf § 47 Abs. 1 
Ziff. 2 Gemeindegesetz1 
sowie § 10 des Gesetzes 
über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen2 und § 
1 Abs. 1 der Verordnung 
zum Mietzinsbeitragsge-
setz3 folgendes Regle-
ment betreffend die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen. 

Empfehlenswert 

 

Keine Bemerkungen bis 
auf die rot markierten for-
malen Korrekturen 
(Fussnoten ergänzen). 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck (§ 10 Abs. 2 
MBG) 

Dieses Reglement regelt 
den Vollzug der Bestim-
mungen über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen. 

§ 1 Zweck (§ 10 Abs. 2 
MBG) 

Dieses Reglement regelt 
den Vollzug der Bestim-
mungen über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen. 

§ 1 Zweck (§ 10 Abs. 2 
MBG) 

Dieses Reglement regelt 
den Vollzug der Bestim-
mungen über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen. 

Keine Bemerkungen 

B. Anspruchsvoraussetzungen 

§ 2 Mietzinshöchstbei-
trag  

 

§ 2 Mietzinshöchstbei-
trag  
1 Der maximale Mietzins-
beitrag beträgt 75 % der 
Jahresnettomiete zuzüg-
lich 20 % als Nebenkos-
ten beziehungsweise der 
angemessenen Jahres-
nettomiete. 

§ 2 Mietzinshöchstbei-
trag  
1 Der maximale Mietzins-
beitrag beträgt 75 % der 
Jahresnettomiete zuzüg-
lich 20 % als Nebenkos-
ten beziehungsweise der 
angemessenen Jahres-
nettomiete. 

Zwingend 

 

Der maximale Mietzins-
beitrag ist zu definieren 
(siehe Vorschlag ge-
mäss Musterreglement). 
Wird der Mietzinshöchst-
beitrag nicht präzisiert 

                                                

1 SGS 180, Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz [GemG]) vom 28. Mai 1970 
2 SGS 844, Mietzinsbeitragsgesetz (MBG) vom 1. Dezember 2022  
3 SGS 844.11, Verordnung zum Mietzinsbeitragsgesetz (Vo MBG) vom 30. Mai 2023  
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Oder 
1 Der maximale Mietzins-
beitrag beträgt X % der 
Jahresnettomiete zuzüg-
lich 20 % als Nebenkos-
ten beziehungsweise der 
angemessenen Jahres-
nettomiete. 

Oder 
1 Der maximale Mietzins-
beitrag beträgt X % der 
Jahresnettomiete zuzüg-
lich 20 % als Nebenkos-
ten beziehungsweise der 
angemessenen Jahres-
nettomiete. 

gilt der Ansatz gemäss 
MBG. 

1 Die angemessene Jah-
resnettomiete entspricht 
110% der durch die So-
zialhilfebehörde festge-
legten Mietzinsgrenz-
wert in der Sozialhilfe zu-
züglich 20 % der Netto-
wohnungskosten als Ne-
benkosten. 

2 Die angemessene Jah-
resnettomiete entspricht 
dem durch die Sozialhil-
febehörde festgelegten 
Mietzinsgrenzwert in der 
Sozialhilfe zuzüglich 20 
% der Nettowohnungs-
kosten als Nebenkosten. 

Oder 
2 Die angemessene Jah-
resnettomiete entspricht 
X% des durch die Sozial-
hilfebehörde festgeleg-
ten Mietzinsgrenzwertes 
in der Sozialhilfe zuzüg-
lich 20 % der Nettowoh-
nungskosten als Neben-
kosten. 

2 Die angemessene Jah-
resnettomiete entspricht 
110% des durch die So-
zialhilfebehörde festge-
legten Mietzinsgrenz-
wertes in der Sozialhilfe 
zuzüglich 20 % der Net-
towohnungskosten als 
Nebenkosten. 

Empfehlenswert 

 

Keine Bemerkungen bis 
auf die rot markierten 
formalen Korrekturen. 

2 Besteht ein Untermiet-
verhältnis, so wird die 
Jahresnettomiete um 
eine dem Untermietver-
hältnis angemessene 
ortsübliche Jahresmiete 
reduziert. 

 2 Besteht ein Untermiet-
verhältnis, so wird die 
Jahresnettomiete um 
eine dem Untermietver-
hältnis angemessene 
ortsübliche Jahresmiete 
reduziert. 

Empfehlenswert 

 

Die Bestimmung besteht 
bereits im Gesetz (§ 5 
Abs. 5 MBG) und muss 
aus diesem Grund nicht 
im Reglement aufgeführt 
werden. 

§ 3 Einkommens-
grenze  

Der zur Berechnung der 
Einkommensgrenze ver-
wendete allgemeine Le-
bensbedarf entspricht 
140 % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozialhil-
feverordnung. 

§ 3 Einkommens-
grenze  
1 Der zur Berechnung 
der Einkommensgrenze 
verwendete allgemeine 
Lebensbedarf entspricht 
130 % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozial-
hilfeverordnung4. 

Oder 
1 Der zur Berechnung 
der Einkommensgrenze 
verwendete allgemeine 
Lebensbedarf entspricht 
X % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozial-

hilfeverordnung4. 

§ 3 Einkommens-
grenze  

Der zur Berechnung der 
Einkommensgrenze ver-
wendete allgemeine Le-
bensbedarf entspricht 
140 % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozialhil-
feverordnung4. 

Empfehlenswert 

 

Keine Bemerkungen bis 
auf die rot markierte for-
male Korrektur (Fuss-
note ergänzen). 

§ 4 Vermögensgrenze  
1 Die Vermögensgrenze 
entspricht dem fünffa-

§ 4 Vermögensgrenze  
1 Die Vermögensgrenze 
entspricht dem 5-fachen 

§ 4 Vermögensgrenze  
1 Die Vermögensgrenze 
entspricht dem fünffa-

Empfehlenswert 

 

                                                

4 SGS 850.11, Sozialhilfeverordnung (SHV) vom 25. September 2001 
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chen der freien Vermö-
gensbeträge gemäss § 
16 Abs. 2 der Sozialhil-
feverordnung. 

der freien Vermögensbe-
träge gemäss § 16 Abs. 
2 der Sozialhilfeverord-

nung4. 

Oder 
1 Die Vermögensgrenze 
entspricht dem X-fachen 
der freien Vermögensbe-
träge gemäss § 16 Abs. 
2 der Sozialhilfeverord-

nung4. 

chen der freien Vermö-
gensbeträge gemäss § 
16 Abs. 2 der Sozialhil-

feverordnung4. 

Keine Bemerkungen bis 
auf die rot markierte for-
male Korrektur (Fuss-
note ergänzen). 

2 Nicht zum Vermögen 
hinzugerechnet werden 
Motorfahrzeuge, wenn 
sie aus beruflichen oder 
gesundheitlichen Grün-
den benötigt werden. 

Fakultativ 
2 Nicht zum Vermögen 
hinzugerechnet werden 
Motorfahrzeuge, wenn 
sie aus beruflichen oder 
gesundheitlichen Grün-
den benötigt werden. 

2 Nicht zum Vermögen 
hinzugerechnet werden 
Motorfahrzeuge, wenn 
sie aus beruflichen oder 
gesundheitlichen Grün-
den benötigt werden. 

Keine Bemerkungen 

C. Berechnungsgrundlagen 

§ 5 Hypothetisches 
Einkommen  
1 Falls zur Unterstüt-
zungseinheit gehörende 
Personen auf eine zu-
mutbare Erhöhung des 
Arbeitspensums verzich-
ten, wird das fehlende 
Einkommen als hypothe-
tisches Einkommen an-
gerechnet. 
2 Der Gemeinderat legt 
die zumutbaren Arbeits-
pensen fest. 
3 Bei einer alleinigen Ob-
hut gelten grundsätzlich 
folgende zumutbare Ar-
beitspensen, jeweils in 
Bezug auf das jüngste 
Kind: 

Vor obligatorischer Ein-
schulung: 0 %  

Ab obligatorischer Ein-
schulung: 50 %  

Ab Eintritt in die Sekun-
darstufe: 80 %  

Ab Vollendung des 16. 
Lebensjahres: 100 % 
 
4 Bei der Berechnung 
des hypothetischen Ein-
kommens ist den Le-
bensumständen der an-
tragstellenden Person 
bzw. der Unterstüt-
zungseinheit Rechnung 
zu tragen 

Fakultativ 

§ 5 Hypothetisches 
Einkommen  
1 Falls zur Unterstüt-
zungseinheit gehörende 
Personen auf eine zu-
mutbare Erhöhung des 
Arbeitspensums verzich-
ten, wird das fehlende 
Einkommen als hypothe-
tisches Einkommen an-
gerechnet. 
2 Der Gemeinderat legt 
die zumutbaren Arbeits-
pensen in der Verord-
nung fest.  

§ 5 Hypothetisches 
Einkommen  
1 Falls zur Unterstüt-
zungseinheit gehörende 
Personen auf eine zu-
mutbare Erhöhung des 
Arbeitspensums verzich-
ten, wird das fehlende 
Einkommen als hypothe-
tisches Einkommen an-
gerechnet. 
2 Der Gemeinderat legt 
die zumutbaren Arbeits-
pensen fest. 
3 Bei einer alleinigen Ob-
hut gelten grundsätzlich 
folgende zumutbare Ar-
beitspensen, jeweils in 
Bezug auf das jüngste 
Kind: 

Vor obligatorischer Ein-
schulung: 0 %  

Ab obligatorischer Ein-
schulung: 50 %  

Ab Eintritt in die Sekun-
darstufe: 80 %  

Ab Vollendung des 16. 
Lebensjahres: 100 % 
 
4 Bei der Berechnung 
des hypothetischen Ein-
kommens ist den Le-
bensumständen der an-
tragstellenden Person 
bzw. der Unterstüt-
zungseinheit Rechnung 
zu tragen 

Zwingend 

 

Zwischen Absatz 2 und 
3 besteht ein Wider-
spruch. Falls der Ge-
meinderat für die Defini-
tion der zumutbaren Ar-
beitspensen verantwort-
lich ist, sind die Erläute-
rungen gemäss Abs. 3 
und 4 in die Verordnung 
zu übernehmen und im 
Reglement zu streichen. 
Falls eine Definition auf 
Reglementsstufe vorge-
sehen ist (Abs. 3 und 4), 
wäre der Abs. 2 zu strei-
chen. 
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§ 6 Allgemeiner Le-
bensbedarf als aner-
kannte Ausgabe 

Der zur Berechnung der 
anerkannten Ausgaben 
verwendete allgemeine 
Lebensbedarf entspricht 
140 % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozialhil-
feverordnung. 

§ 6 Allgemeiner Le-
bensbedarf als aner-
kannte Ausgabe  
1 Der zur Berechnung 
der anerkannten Ausga-
ben verwendete allge-
meine Lebensbedarf 
entspricht 100 % des 
Grundbedarfs gemäss 
§ 9 der Sozialhilfever-

ordnung4. 

Oder  
1 Der zur Berechnung 
der anerkannten Ausga-
ben verwendete allge-
meine Lebensbedarf 
entspricht X % des 
Grundbedarfs gemäss 
§ 9 der Sozialhilfever-

ordnung4. 

§ 6 Allgemeiner Le-
bensbedarf als aner-
kannte Ausgabe 

Der zur Berechnung der 
anerkannten Ausgaben 
verwendete allgemeine 
Lebensbedarf entspricht 
140 % des Grundbedarfs 
gemäss § 9 der Sozialhil-
feverordnung4. 

Empfehlenswert 

 

Keine Bemerkungen bis 
auf die rot markierte for-
male Korrektur (Fuss-
note ergänzen). 

D. Vollzugsbestimmungen 

§ 7 Zuständigkeit  
1 Der Gemeinderat dele-
giert den Erlass der Miet-
zinsbeitragsverfügungen 
zu diesem Reglement an 
die Gemeindeverwal-
tung Allschwil. 

§ 7 Zuständigkeit  
1 Der Gemeinderat dele-
giert den Erlass der Miet-
zinsbeitragsverfügungen 
zu diesem Reglement an 
die Gemeindeverwal-
tung oder an eine zu-
sammen mit anderen 
Gemeinden betriebene 
Stelle. 

§ 7 Zuständigkeit  
1 Der Gemeinderat dele-
giert den Erlass der Miet-
zinsbeitragsverfügungen 
zu diesem Reglement an 
die Gemeindeverwal-
tung Allschwil. 

Keine Bemerkungen 

2 Die Gemeinde infor-
miert die Einwohnerin-
nen und Einwohner in 
geeigneter Form über 
die Anspruchsvorausset-
zungen und das Vorge-
hen zur Antragstellung 
zum Bezug von Mietzins-
beiträgen. 

2 Die Gemeinde infor-
miert die Einwohnerin-
nen und Einwohner in 
geeigneter Form über 
die Anspruchsvorausset-
zungen und das Vorge-
hen zur Antragstellung 
zum Bezug von Mietzins-
beiträgen. 

2 Die Gemeinde infor-
miert die Einwohnerin-
nen und Einwohner in 
geeigneter Form über 
die Anspruchsvorausset-
zungen und das Vorge-
hen zur Antragstellung 
zum Bezug von Mietzins-
beiträgen. 

Keine Bemerkungen 

3 Die zuständige Stelle 
gemäss Abs. 1 entschei-
det über Härtefälle. 

Fakultativ 
3 Der Gemeinderat ent-
scheidet auf Antrag der 
zuständigen Stelle ge-
mäss Abs. 1 über Härte-
fälle.  

Oder 
3 Die zuständige Stelle 
gemäss Abs. 1 entschei-
det über Härtefälle. 

3 Die zuständige Stelle 
gemäss Abs. 1 entschei-
det über Härtefälle. 

Keine Bemerkungen 

 4 Der Gemeinderat ist er-
mächtigt, die für den 
Vollzug dieses Regle-
ments erforderliche Ver-
ordnung zu erlassen.  

4 Der Gemeinderat ist er-
mächtigt, die für den 
Vollzug dieses Regle-
ments erforderliche Ver-
ordnung zu erlassen. 

Empfehlenswert 

 

Falls eine Kompetenz 
des Gemeinderats dies-
bezüglich vorgesehen 
ist (siehe § 5 Abs. 2) ist 
es empfehlenswert, die 
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Kompetenz des Ge-
meinderats hier generell 
festzuhalten. 

Siehe Kommentar zu § 
5 Abs. 2. 

§ 8 Verfahren 
1 Gesuche um Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträ-
gen sind zusammen mit 
den notwendigen Unter-
lagen der zuständigen 
Abteilung Soziale 
Dienste - Gesundheit der 
Gemeindeverwaltung 
Allschwil einzureichen.  

§ 8 Verfahren  
1 Gesuche um Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträ-
gen sind zusammen mit 
den notwendigen Unter-
lagen (der zuständigen 
Abteilung) der Gemein-
deverwaltung einzu-
reichen. 

Oder  
1 Gesuche um Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträ-
gen sind zusammen mit 
den notwendigen Unter-
lagen der zuständigen 
Stelle gemäss § 7 Abs. 1 
einzureichen. 

§ 8 Verfahren 
1 Gesuche um Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträ-
gen sind zusammen mit 
den notwendigen Unter-
lagen der zuständigen 
Abteilung Soziale 
Dienste - Gesundheit 
der Gemeindeverwal-
tung Allschwil einzu-
reichen. 

Keine Bemerkungen 

2 Die Beitragsberechti-
gung beginnt mit Vorlie-
gen aller vollständigen 
Unterlagen am ersten 
Tag des Folgemonats. 

2 Die Beitragsberechti-
gung beginnt mit Vorlie-
gen aller Unterlagen am 
ersten Tag des Folgemo-
nats. 

Oder  
2 Die Beitragsberechti-
gung beginnt am ersten 
Tag des Folgemonats 
nach Einreichung des 
Beitragsgesuches. 

Oder 
2 Die Beitragsberechti-
gung beginnt rückwir-
kend am ersten Tag des 
Monats der Gesuchsein-
reichung.  

2 Die Beitragsberechti-
gung beginnt mit Vorlie-
gen aller vollständigen 
Unterlagen am ersten 
Tag des Folgemonats. 

Keine Bemerkungen 

3 Die Beitragsberechti-
gung gilt für die in der 
Verfügung genannte 
Zeitdauer, längstens je-
doch bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres oder bis 
zum Eintritt beitragsrele-
vanter Veränderungen 
der Verhältnisse. 

3 Die Beitragsberechti-
gung gilt für die in der 
Verfügung genannte 
Zeitdauer, längstens je-
doch bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres oder bis 
zum Eintritt beitragsrele-
vanter Veränderungen 
der Verhältnisse. 

Oder  
3 Die Beitragsberechti-
gung gilt für die in der 
Verfügung genannte 
Zeitdauer, längstens je-
doch X Monate oder bis 
zum Eintritt beitragsrele-
vanter Veränderungen 
der Verhältnisse. 

3 Die Beitragsberechti-
gung gilt für die in der 
Verfügung genannte 
Zeitdauer, längstens je-
doch bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres oder bis 
zum Eintritt beitragsrele-
vanter Veränderungen 
der Verhältnisse. 

Keine Bemerkungen 



 

 6/7  

4 Gesuche um Fortset-
zung der Ausrichtung 
von Mietzinsbeiträgen 
sind jeweils bis zum 1. 
Februar des Folgejahres 
einzureichen. Bei Voll-
ständigkeit der Gesuchs-
unterlagen und Einhal-
tung dieses Termins er-
folgt die Ausrichtung der 
Mietzinsbeiträge bei 
Gutheissung rückwir-
kend auf den 1. Januar. 

4 Gesuche um Fortset-
zung der Ausrichtung 
von Mietzinsbeiträgen 
sind jeweils bis zum 
1. Februar des Folgejah-
res einzureichen. Bei 
Vollständigkeit der Ge-
suchsunterlagen und 
Einhaltung dieses Ter-
mins erfolgt die Ausrich-
tung der Mietzinsbei-
träge bei Gutheissung 
rückwirkend auf den 1. 
Januar. 

Oder 
4 Gesuche um Fortset-
zung der Ausrichtung 
von Mietzinsbeiträgen 
sind jeweils bis 30 Tage 
nach Ablauf der Verfü-
gung einzureichen. Bei 
Vollständigkeit der Ge-
suchsunterlagen und 
Einhaltung dieses Ter-
mins erfolgt die Ausrich-
tung der Mietzinsbei-
träge bei Gutheissung 
rückwirkend auf den 1. 
Tag nach Ablauf der Ver-
fügung.  

4 Gesuche um Fortset-
zung der Ausrichtung 
von Mietzinsbeiträgen 
sind jeweils bis zum 1. 
Februar des Folgejahres 
einzureichen. Bei Voll-
ständigkeit der Ge-
suchsunterlagen und 
Einhaltung dieses Ter-
mins erfolgt die Ausrich-
tung der Mietzinsbei-
träge bei Gutheissung 
rückwirkend auf den 1. 
Januar. 

Keine Bemerkungen 

§ 9 Auszahlung 

Die zugesprochenen 
Beiträge werden in der 
Regel jeweils auf Mo-
natsende ausbezahlt. 

Fakultativ 

§ 9 Auszahlung 
1 Die zugesprochenen 
Beiträge werden in der 
Regel jeweils auf Mo-
natsende ausbezahlt. 

§ 9 Auszahlung 

Die zugesprochenen 
Beiträge werden in der 
Regel jeweils auf Mo-
natsende ausbezahlt. 

Keine Bemerkungen 

 Fakultativ 
2 Mit dem Einverständnis 
der Bezugsberechtigten 
können die Beiträge di-
rekt der Vermieterschaft 
ausgerichtet werden.  

  

§ 10 Rechtsmittel 

Gegen Verfügungen der 
Gemeindeverwaltung 
kann innert 10 Tagen 
seit Zustellung schriftlich 
und begründet beim Ge-
meinderat Beschwerde 
erhoben werden. 

§ 10 Rechtsmittel 
1 Gegen Verfügungen 
der Gemeindeverwal-
tung oder der gemein-
sam mit anderen Ge-
meinden betriebenen 
Stelle kann innert 10 Ta-
gen seit Zustellung 
schriftlich und begründet 
beim Gemeinderat Be-
schwerde erhoben wer-
den. 

Oder 
1 Gegen Verfügungen 
des Gemeinderats kann 
innert 10 Tagen seit Zu-
stellung schriftlich und 

§ 10 Rechtsmittel 

Gegen Verfügungen der 
Gemeindeverwaltung 
kann innert 10 Tagen 
seit Zustellung schriftlich 
und begründet beim Ge-
meinderat Beschwerde 
erhoben werden. 

Keine Bemerkungen 
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begründet beim Gemein-
derat Einsprache erho-
ben werden. 

E. Schlussbestimmungen 

§ 11 Aufhebung bishe-
rigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses 
Reglements wird das 
Reglement über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen vom 24. Septem-
ber 1997 aufgehoben. 

§ 11 Aufhebung bishe-
rigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses 
Reglements wird das 
Reglement über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen vom DATUM auf-
gehoben. 

§ 11 Aufhebung bishe-
rigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses 
Reglements wird das 
Reglement über die Aus-
richtung von Mietzinsbei-
trägen vom 24. Septem-
ber 1997 aufgehoben. 

Keine Bemerkungen 

§ 12 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt 
vorbehältlich der Geneh-
migung durch die Fi-
nanz- und Kirchendirek-
tion des Kantons Basel-
Landschaft am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

§ 12 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt 
vorbehältlich der Geneh-
migung durch die Fi-
nanz- und Kirchendirek-
tion des Kantons Basel-
Landschaft am DATUM 
in Kraft. 

§ 12 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt 
vorbehältlich der Geneh-
migung durch die Fi-
nanz- und Kirchendirek-
tion des Kantons Basel-
Landschaft am 1. Januar 
2024 in Kraft. 

Keine Bemerkungen 

 


